

1. Die vfdb vergibt im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel einen Geldpreis bis zu 10 000 € an eine Person, die eine besondere Leistung im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr vollbracht hat. Es ist nicht vorgesehen, den Preis an Gruppen, Institute oder juristische Personen zu vergeben.
2. Die besondere Leistung soll sich auf wissenschaftliche oder technische Arbeiten der Forschung und Entwicklung bei der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr  beziehen. Es können auch Arbeiten prämiert werden, die im organisatorischen Bereich der Gefahrenabwehr von grundlegender Bedeutung sind. Ausdrücklich beschränken sich die zu prämierenden Arbeiten nicht nur auf den universitären Bereich.
3.  Das Präsidium der vfdb bestimmt auf Vorschlag des Präsidenten Personen (Auswahlkommission) aus der Mitte der vfdb, die die eingereichte Arbeit / Arbeiten begutachten. Die Auswahlkommission soll aus 5 Personen bestehen, die aus folgenden Bereichen stammen:

· Institut oder Universität  mit einer Fachrichtung, die sich mit der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr intensiv beschäftigt. (Prof. Hosser) (gleichzeitig Sprecher der Auswahlkommission)
· Industrie (Prof. Jugel, Dräger)

· Feuerwehr (Maurer, AGBF)

· Betrieblicher Brandschutz (Tschöpe WFV)

· Versicherungswirtschaft (Dr. Wang , GdV)
4. Die Auswahlkommission legt die Höhe des Preisgeldes fest.

5. Der Preis soll höchstens jährlich, erstmals bei der Eröffnungsveranstaltung der Interschutz im Jahr 2005 und später anlässlich einer geeigneten vfdb - Veranstaltung vergeben werden. Die Vergabe wird vom Präsidenten der vfdb oder seinem Vertreter vorgenommen. 
6. Arbeiten oder die Leistung soll mit einer Begründung (Gutachten) mindestens 3 Monate vor dem vorgesehenen Termin der Prämierung beim Präsidenten der vfdb eingereicht werden. Der Sprecher der Auswahlkommission teilt die mehrheitliche  Entscheidung spätestens 14 Tage vor der vorgesehenen Preisverleihung mit. Falls keine Mehrheit zustande kommt, entscheidet der Präsident.
7. Das Preisgeld kann durch weitere Beteiligungen aus der Industrie oder der öffentlichen Hand aufgestockt werden.

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
